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Die große Kreisstadt Dachau erläßt auf Grund §§2, 3,4, 8, 9 und 10des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBL. I. S. 2141), Art. 23
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), Art. 91 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVa) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBL. I. S. 132) und der Verordnung
über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Ploninholts (PIanzeichen-
verordnung - PlanzV 90) vom Dezember 1990 (BGBL. I. S. 58) diesen Bebauungsplan als
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1. FESTSETZUNGENDURCHTEXT

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 Im reinen Wohngebiet (WR) sind Ausnahmen gem. § 3, Abs. 3, Nr. 1 BauNVO
nicht zulässig.

I '

I
1.2 Bauweise

1.2.1 Eine Überschreitung der Baulinien und Baugrenzen ist nur für untergeordnete
Bauteile zulässig.

1.2.2 Zulässige geringfügige Überschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete
Bauteile und Treppenhöuser bis 1,25 m Tiefewerden auf die zulässige Grund- bzw.
GeschossAäche nicht angerechnet.

,

( j 1.2.3 In H8 und H9 ist eine abweichende Bauweise (Gartenhofhäuser) festgesetzt.

('
I J

1.3 Mass der baulichen Nutzung

I 1
1.3.1 Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens wird auf max. 0,5 m über der

Straßenachse der neuen Erschließungsstraßen festgesetzt.

1.3.2 Für die Berechnung der GeschossAäche werden nur die überbauten Flächen
herangezogen; Dachterrassen und Passage werden nicht als GeschossAäche
berechnet.

I 1
. , 1.3.3 Die GeschossAäche des Dachgeschosses H5-H7 darf 80% des darunterliegenden

Vollgeschosses nicht überschreiten.
( J

1.3.4 Die GeschossAäche des Dachgeschosses in H9 darf 40% des darunterliegenden
Vollgeschosses nicht überschreiten.l J

I J
1.4 Dächer

: 1 1.4.1 In den Bauquartieren sind Aachgeneigte Satteldächer, Flachdächer, Pultdächer sowie
angelehnte Pultdächer zulässig. Die Dachneigung beträgt max. 15°.

: 1 1.4.2 Nebengebäude, Gartenhäuser und überdachte Stellplätze gemäß Planzeichnung.
Flachdächer mit extensiver Begrünung.

! J
I
l J

1.4.3 Dachüberstände max. 1,0 m.

l J

[ J

I l
~I
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1.5 Allgemeine Gebäudegestaltung

r ,

1.5.1 Putze, Farbkombinationen und farblich abgesetzte Sockel sind farblich
aufeinander abzustimmen.

1.5.2 Abgrabungen und Abböschungen zur Freilegung der Keller sind nicht
zulässig.

r 1
1.6 Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen

1.6.1 Stellplätze sind entsprechend den jeweils geltenden Richtlinien der Stadt nachzuweisen.

1.6.2 Erddeckung über Tiefgarage für begrünte Flächen mindestens 60 cm.

I 1
1.6.3 Die Tiefgarageneinfahrt wird eingehaust und das Dach in die Gestaltung

des Spielplatzes integriert.

¡ l 1.7 Freiflächenund Grünordnung

r l
I J

1.7.1 Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des
Versiegelungsgrades, Maßnahmen zur Grünordnung, insbesondere zur
Vegetationsplanung, sind vom Bauherrn in einem gesonderten FreiRächen-
gestaltungsplan darzustellen, der mit dem Bauantrag einzureichen ist.

\ J

! 1

1.7.2 Private GrünRächen und GemeinschaftsRächen sind zu begrünen und mit Bäumen
und Sträuchern zu bepRanzen.
Die gepRanzten Bäume und Sträucher sind zu pRegen, zu erhalten und bei Ausfall
durch NeubepRanzung der gleichen Art und Sorte zu ersetzen.

\ I
r I

1.7.3 Auf die Verwendung von fremdländischen Nadelgehölzen ( z. B. Thuja,
Scheinzypresse) sowie Sonderwuchs- und Sonderfarbformen ist möglichst
zu verzichten.

\ J

\ J

1.7.4 Güteanforderungen der gem. Planzeichen festgesetzten Bäume:
Q Eiche (Quercus robur) Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm, mit Ballen
A Spitzahorn (Acer platanoides) Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm, mit Bollen
P Vogelkirsche (Prunus avium) Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm, mit Ballen
F Esche (Fraxinus excelsior) Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm, mit Ballen
S Eberesche (Sorbus ocuparía) Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm, mit Ballen
T Winter-linde (Tiliacordata) Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm, mit Ballen
TRWinter-linde "Rancho" (Tilia cordata "Rancho") Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm, m. B.
Obstbäume: Hochstämme

r I
(

\ J

[ J

J

li

1.7.5 Güteanforderungen der Sträucher:
verpRanzte Sträucher, mind. 5 Triebe., 100-150 cm hoch
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1.7.6 Fassadenbegrünung
FensterloseFassadenteile > 10 qm sind mit Kletterpflanzen zu begrünen.
Sollten Selbstklimmer aufgrund der Wandbeschaffenheit nicht verwend-
bar sein, sind Kletterhilfen für andere Kletterpflanzen vorzusehen.

1.7.7 Als sockellose Einfriedungen entlang der Grenze sind zulässig:
Holzzäune aus senkrechten HobelIatten oder Staketten (Halbrundhölzer).
Maschendrahtzäune kunststoffbeschichtet grün, bis zu einer max. Höhe
von 1,20 m. Die Einfriedungen sind mit geeigneten Klettergehölzen
bzw. freiwachsenden oder geschnittenen Hecken zu begrünen.

, J
I

I I

1.7.8 Terrassentrennwände sind mit einer max. Höhe von 2,35 m
und max. Tiefe von 2,5 m zulässig.

, l 1.7.9 Die im Plan dargestellten Baumstandorte können bezüglich ihrer Lage
verändert werden, wenn es im Rahmen der Ausführungsplanung notwendig
ist. Die Anzahl muß aber im Grundsatz erhalten bleiben.

\ J

I
I J

( )

I J

1.8 Versorgung und Entsorgung

1.8.1 Die Standorte für Abfallbehälter sind in die Gebäude, Nebengebäude,
Garagen oder Einfriedungen zu integrieren.

( J
I I

\ J 1.8.2 Die Verteilerschränke der Elektroversorgung sind in die Einfriedungen oder
Gebäude zu integrieren.

, 1

r l
\ J

1.9 Immissionsschutz

)

j I
\ J

1.9.1 Die Aussenbauteile an der Nordwest und Südwestfassade
der Reihenhäuser H5 bzw. H6 werden so ausgebildet, daß das resultierende
bewertete Schalldämm-Maß den Anforderungen an den Lärmpegelbereich II
nach Tabelle 8 der DIN 4109 vom November 1989 mindestens genügt.
Die Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109 sind zu beachten.

~ J
1.9.2 Schlaf- und Kinderzimmer mit notwendigen Fensternan den in 1.9.1 be-

zeichneten Fassaden werden mit einer schallgedämmten Lüftungseinrichtung
ausgerüstet. Die Lüftungseinrichtungen sind bei der Ermittlung des resultierenden
bewerteten Schalldämm-Maßes gemäß 1.9.1 zu berücksichtigen

t j

\ ]

~ J

1.9.3 Tiefgaragen sind so zu entlüften, daß es zu keinen unzulässigen Abgas-
beeinträchtigungen kommt. Erfaßte Tiefgaragenabgase sind durch
Abgasschächte über firsthochgelegene Gebäudeteile senkrecht nach oben
ins Freie abzuleiten. Schachtrnündungen dürfen nicht überdacht sein.

\ I

lJ

I I
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1.9.4 Die Garagenauffahrt muß, soweit wie bautechnisch möglich,
schalltechnisch wirksam überdacht und umbaut sein.

1.9.5 Feuerstätten für feste Brennstoffe sind nur als Zusatzheizung zulässig.

2. HINWEISE DURCH TEXT

2.1 Alrlasten sind nach Aktenlage nicht bekannt. Alrlastenverdächtiges
Material ist beim Aushub unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde und
der Immissionsschutzbehörde zu melden.

2.2 Mit Hang- bzw. Schichtwasser/Bauwasserhaltung ist zu rechnen.
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5. BEGRÜNDUNG DERÄNDERUNG

5.1 Ausgangslage

Das beplante Gebiet ist Teil eines Baugebietes Ziegelstadläcker, für den ein
Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 71/94 besteht.

Der r.v. Bebauungsplan weißt für das Teilgebiet "Weblinger Hang" ausschließlich
Geschosswohnungen aus. Um den derzeitigen Bedarf an Einfamilienhäusern
und Eigenheimen zu decken, wurde der Bebauungsplan bei Beibehaltung
der städtebaulichen Rahmendaten so geändert, daß ein Wohntypengemenge
von Geschoßwohnungen, Reihenhäusern, Gartenhofhäusern oder Maisonette-
häusern ermöglicht wird.
Die GrundRächen- und GeschossRächendichte entsprechen der Baunutzungsverordnung.

5.2 Planungsziel

Die Bebauungsplanung soll den Zielen der Stadt zur Schaffung von zeitgemäßem,
wirtschaftlichem und qualitälvollem Wohnraum dienen. Dabei soll ein Angebot
von unterschiedlichen Haustypen und Wohnformen entstehen.

An der neuen Straße zum Krankenhaus (Dr. Hiller Str.) soll eine straßenbegleitende
Bebauung und Begrünung zu einer klaren Definition des Stadtrandes führen.

5.3 Die überplanten Flächen sind derzeit unbebaut und landwirtschaftlich
genutzt.

5.4 Das Gelände steigt von Norden nach Süden an. Der Höhenunterschied
beträgt ca. 2,0 m. Von Osten nach Westen ist das Gelände Racher geneigt,
z. Teil fast eben.

5.5 Folgende Wohnungs- und Haustypen werden geplant:
Gartenhofhäuser:
Die Wohnräume sind zu einem geschlossenenGartenraum hin orientiert.
Der Gartenhof wird somit zu einem "Grünen Wohnraum" mit sehr privatem Charakter.
Reihenhäuser:
Die geplanten Reihenhäuser erhalten neben Hausgärten eine Dachterrasse
im dritten Geschoss.
Maisonettewohnungen:
Über zweigeschossigen Reihenhäusern mit Hausgarten werden Maisonette-
wohnungen (zweigeschossig) mit Dachterrassen geplant.
Geschosswohnungsbau:
Eswerden verschiedene Geschosswohnungen mit Terrassen und loggien
in unterschiedlicher Ausbildung geplant. Sie erhalten im Erdgeschoss
einen eigenen Gartenanteil.
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I l
I

5.6 Das Plangebiet gehört zum Naturraum des Tertiären Hügellandes.
Geomorphologisch hervorzuheben ist eine vom Norden her gut einsehbare
Kuppenlage.
Bodenart: sandiger lehm; Bodentyp: Parabraunerde; derzeit überwiegend
ackerbauliche Nutzung, z. T. verbrachte Flächen mit Gehölz-Sukzessions-
Stadien (Alter ca. 4 Jahre); Bodenfruchtbarkeit: hoch; Naturschutz-Potential:
gering; potentielle natürliche Vegetation: Galio-Carpinetum (Eichen-, Hain-
buchen-Wald-Gesellschaft).

¡ l
( ,

I

5.7 Naturschutzfachliche Zielvorgaben des ABSP - landkreis Dachau 1990
sind zu berücksichtigen und planerisch weiterzuentwickeln.
Ziel des Grünordnungsplanes ist es, möglichst hohe Wohnumfeld-Qualitäten
zu erzeugen. Wichtige Strukturelemente sind: Terrasse, Balkon, loggia, Gartenhof
(grünes Zimmer im Freien), Wohn- und Nutzgärten, Hausvorbereiche,
weitgehend KFZ-freieWohnwege und Passagen (Kinderspiel), naturerlebnis-
reiche Feldgehölze und großkronige Bäume.

,
I I,

l.

5.8 Entlang der Staatsstraße 2047 (äußere Augsburger Straße und der
Straße zum Krankenhaus) sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.
Das vorliegende Fachgutachten des Ingenieurbüros Möhler und Partner,
Bericht Nr. 339, FEHvom Februar 1995 wurde auf die Bebauungssituation
hin überarbeitet. Die Ergebnisse sind in die Satzung eingeAossen.
An den Reihenhäusern H5 bzw. H6 betragen die Beurteilungspegel
des Straßenverkehslörms tagsüber 54-58 dB(A) und nachts 44-49 dB(A).
Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tags und nachts um 4-9 dB(A)
überschritten.

f 1

I

I

l J

{l
I
I
l J

(l
I J

5.9 Spielplatz
Für die Anwohner des Planungsgebietes werden GemeinschaFtsAächen (Spiel-
platz sowie eine GrünAäche) vorgehalten.
Für den Spielplatz wurde ein Standort gewählt, der die Störung der Wohnbauten
minimiert. Die Ausstattung mit Geräten und die Integration des Daches der Tief-
garagenrampe wird für Kinder bis 6 Jahren ein atraktives Angebot liefern.
Der vorgeschlagene Ausbau ist in der beiliegender Skizze dargestellt.

¡ 1
Il, ,

, -

5.10 Energieversorgung und Wärmekonzept
Die Gebäude werden dezentral über Gas versorgt.
Ein Gutachten des Ingenieurbüro IBNund die Stellungnahme der Stadtwerke Dachau
hat ergeben, daß gegen eine zentrale Wärmeversorgung wirtschaftliche Gründe
überwiegen.

,
( I

( I

I
\ J
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I l
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6. PLANUNGSSTATISTISCHEZAHLEN

Gesamtfläche des Geltungsbereiches
abzgl. StraßenAächen
Nettowohnbauland

13.028,4 m2

4.007,2 m2

9.021,2 m2

6.1 Ermittlung der Geschossfläche aus r», Bebauungsplan

a) Ermittlung der GeschossAächedurch Einbeziehung der Dochqeschossemit Satteldächern
(gemäß r.v. Bebauungsplanl :~l

r l

: 1

Gebäude GR Voilgeschoße einschI.Dach GF
H5: 172 IV xA,6 = 791,2
H6: 399 III x3,6= 1436,A
H7: 399 III x 3,6 = 1436,4
H8: 885 III x3,6= 3186,0
H9: A19 III x3,6= 1508,4
Summe: 236A 8.358,4 m2

r '
l I
[ 1

[ 1

bl durch Einbeziehung der ParkplatzAächen,
die für dieses Baugebiet gern. privater Vereinbohrung
nicht mehr nachgewiesen werden (benachbartes Baugebietl
199,4 m2 x 2 = AOO x 0,98 (GFZ gem. Umlegungsplan 4 r.v. B-Plan)= 392,0 m2

! 1
, J

cl durch Umorganisation der FreiAächen (GemeinschaftsAächenl
bisher für Geschosswohnungsbau, zukünftig Eigenheimbau (private Görten],
im ursprünglichen Umfang nicht mehr erforderlich.
Spielplatz r.v. Bebauungsplan 57A,75 m2

Für die Geschosswohnungen nachgewiesene SpielplatzAäche 106,00 m2

zusätzliche anrechenbare BaulandAäche 468,75 m2

A68.75 m2 x 0,98 (GFZ gem. Umlegungsplan A r.v. B-Plan)= 459.4 m2

\ J

~ 1

~ J

Summe der ermittelten Geschossfläche (aus r.v. Bebauungsplanl 9.209,8 m2

6.2 Ermittlung der Geschossfläche für 1. Bebauungsplanänderung

[ J

[ J

l J

f l

Gebäude
H5:
H6:
H7/1+2:
H7/3:
H7/A+5:
H8:
H9:

GR Voligeschoße
557 11+0
284 11+0
551 111+0
225 V+O
38A 111+0
ace I bzw. 1+0

lAOA 1+0

GF
1550
750

2000
1200
1200
700
1800

Summe der GeschossflÖClhefür 1. Bebauungsplanänderung
Einwohnerzuwachs E ca. 67WE x 2,5 E/WE ==

9.200,0 ml
170EW
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6.3 Stellplatznachweis

Gebäude WE Stellpl./WE Bedarf
H5+6 Reihenhöuser 12 2 2A
H7 Geschossw., Maisonette AO 2 80
H8 Gartenhäuser 3 2 6
H7 Gartenhäuser 12 2 2A
Summe 67 134

Die Stellplätze werden in der Tiefgarage untergebracht.
TiefgaragenAäche ca. 3.500 m2 / 25 m2 je Stellplatz = 140 Stellplätze

, ,

! l
! l
[l
r _]

[l

6.4 ErmiHlung von öffentlichen Spielflächen nach DIN 18 034
Bauraum H7 Maisonette-Wohnungen und Geschosswohnungsbau

10 Maisonette x 1,8 E/WE =
30 Wohnungen Geschosswh.bau x 1,76 E/WE =

18 Einwohner
53 Einwohner
71 Einwohner

Ermittlung der Brutto SpielAäche
Kleinkinder bis 6 Jahre 0,75 m2/E
Kleinkinder 6-12 Jahre 0,75 m2/E
erforderliche SielAäche nach DIN

71 x 0,75 =53 m2

71 x 0.75 =53 m2

106 m2

Ausgewiesene Spielfläche
Kleinkinder bis 6 Jahre 296 m2

[ ]

l J
[ J

lJ
lJ
[ J

rU
:l~
I r 1

I J
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8. VERFAHRENSHINWEISE

8.1

[ ~

~l

Der Bauausschuß des Stadtrates hat am 19.01.1999 die Aufstellung der 1. Änderung
des Bebauungsplanes Nr 71 /94 "Ziegelstadläcker" beschlossen. Der Aufstellungs-
beschluß wurde am 29.03.1999 ortsüblich bekannt gemacht. M ß
Dachau, den 27. JULI 1999 Kurt PI~I.er . fl / /..t Y11~r

Oberbürqermeister W"Iw V

8.2
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Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3, Abs. 1 BauGB wurde vom 04.02. bis
25.02.1999 und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach §4 BauGB
wurde bis 02.03.1999 durchgeführt.

Dachau, den 27. JULI 1999 Kurt Piller ;;: ,¡. ~~ r=
Oberbürgermeister fUt f f Tru\J

1 l
J 8.3 Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes wurde mit der Begründung

gem. § 3, Abs. 2 BauGB vom 06.04 bis 06.05.1999 öffentlich ausgelegt.

Dachau, den 27. JUlIl999 Kurt Piller Kt ?,.,II~r
Oberbürgermeister I f),( ~ Tí11,\I
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Die Stadt Dachau hat mit Beschluß des Stadtrates vom 08.06.1999
den Bebauungs- und Grünordnungsplan als Satzung beschlossen. ~ ~

Dachau, den 27. JULI 1999 Kurt Pi~~er . 'lU ¡..t ' (~
Oberbürgermeister Vi V /
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8.5 Der Beschtß des Bebauungs- und Grünordnungsplanes nach § 10, Abs. 3 BauGB
wurde am .?:J~!-.11í9SW ortsüblich bekanntgemacht.
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan wird seit diesem Tag zu ¡edermanns Einsicht
bereitgehalten. Der Bebauungsplan tritt damit nach § 10 BauGB in Kraft. Auf die
Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung verwiesen.

Dachau, den 27. JULI 1999 Kurt Piller Vi
Oberbürgermeister (tu~I ~v




